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AWEL Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft

Abfallwirtschaft und Betriebe 
Telefon 043 259 32 60
www.tankanlagen.zh.ch
tankanlagen@bd.zh.chHochwasserschutz-Nachweis 

Lageranlagen für wassergefährdende Stoffe	 HWS-N
Hochwasserschutz-Massnahmen sind abhängig vom spezifischen Gefährdungsbild am Standort und müssen dem
entsprechend individuell geplant und umgesetzt werden. Daher ist eine Fachfirma für die Planung und Umsetzung von 
entsprechenden Massnahmen beizuziehen, die auch das Formular ausfüllt und unterschreibt. Der Inhaber/Betreiber  
der Lageranlage unterschreibt am Ende des  Formulars. Vielen Dank für Ihre konstruktive Mitarbeit!

	 Tank ID:	
   	

(siehe rotes Tankkontrollheft)

oder	 Tank-Nr.:	
  

oder	 CITEC-Nr.:	
  

 

Anlagestandort 	Wo befindet sich die Anlage?	
Strasse:	    	 Nr.	   
Postleitzahl:	    	 Ort:	   
Gebäudeversicherungs-Nr.:	  	 Grundstück Kataster-Nr.:	   

Kontakt Inhaber/Betreiber Lageranlage	
Firma:	    	 	 Inhaber
Name, Vorname:	    	 	 Betreiber
Strasse:	    	 Nr.	    	
Postleitzahl:	    	 Ort:	    	
Telefon:	    	 Fax:	   
E-Mail:	   

Gefährdung am Anlagenstandort
(Siehe Naturgefahrenkarte bzw. Wassertiefenkarte: www.gis.zh.ch oder bei Ihrer Gemeinde)

Gefahrenzone1:	 	 rot	 	 blau	 	 gelb	 	 gelb-weiss

und/oder andere Gefahr1:	 	 Grundwasseraufstoss	 	 Rückstau Kanalisation	 	 Oberflächenabfluss

max. Überflutungstiefe1:	  	 cm HQ30	  	 cm HQ100	  	 cm HQ300

Objektkategorie:	 	 Einzelgebäude, Weiler

 	 	 	 geschlossene Siedlung

	 	 	 Industrie-, Gewerbebetrieb

	 	 	 Sonderobjekt ➝	 	 Störfallbetrieb	 	 öffentliche Tankstelle	 	 Grosstank (>200'000l)	
			 

Hochwasserschutz-Massnahmen
Auf welches x-jährliche Hochwasserereignis sind die Massnahmen ausgelegt2?

	 30-jährliches (HQ30)	 	 100-jährliches (HQ100)	 	 300-jährliches (HQ300)	 	 Extremes Hochwasser (EHQ)

1	 siehe Merkblatt: Hochwasserschutz bei Tank- und Lageranlagen. Was Sie über die Gefahrenkarte Hochwasser wissen müssen. 
	 Bezug: www.tankanlagen.zh.ch
2	 siehe Merkblatt: Hochwasserschutz bei Tank- und Lageranlagen. Grundlagen und Informationen zu den Gefahrenzonen Hochwasser. 
	 Bezug: www.tankanlagen.zh.ch
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Welche Massnahmen haben Sie umgesetzt bzw. geplant? Anlageart

Lagerung ausserhalb Gefahrengebiet (1. Priorität)
	 Anlagenstandort über dem Hochwasserspiegel (z.B. Obergeschoss)
	 Einfüllstutzen und Entlüftungsleitung gesichert

Trockene Vorsorge (2. Priorität)
	 Abgedichtetes Gebäude (Lageranlage im Gebäude)
	 Abgedichtete und auftriebsichere Auffangwanne (Lageranlage im Freien)
	 Abgedichteter Tank-/Lagerraum (Türen, Fenster, Mauerdurchbrüche, etc.)
	 Einfüllstutzen und Entlüftungsleitung gesichert

Nasse Vorsorge (3. Priorität)
	 Behälter gesichert gegen aufschwimmen, umkippen und drehen (Lageveränderung)
	 Behälter druckfest von aussen (Wasserdruck)
	 Tankausrüstung überflutungssicher (Lageveränderung, Wassereintritt, mechanische Beschädigung)
	 Leitungen gesichert (Lageveränderung, mechanische Beschädigung, Überflutungssicher)
	 Einfüllstutzen und Entlüftungsleitung gesichert

Erdverlegte Anlage
Tank (über 2000 Liter)
Kleintank (über 450–2000 Liter pro Tank)
Gebindelager (total über 450 Liter)

			 
		
	 	

	

	 	 	
	 	 	

	 	 	
	 	 	

	 	 	
	 	 	

	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	

Beachten Sie bei der Massnahmenplanung auch den Grundwasseraufstoss, den Rückstau in der Kanalisation und den Ober
flächenabfluss (v.a. Hanglagen).

Betriebe:
Sind/Werden die Vorsorgemassnahmen in die Einsatzplanung integriert?	 	 ja	 	 nein
	 	 keine Einsatzplanung

Legen Sie dem Hochwasserschutz-Nachweis einen kurzen Beschrieb und eventuell eine Skizze der Objektschutzmassnahmen 
bei.
Falls der Tank in Boden, Seitenwänden oder Decke verankert wird, ist ein statischer Nachweis eines Fachingenieurs beizulegen. 
(Ein leerer Tank mit 1 m3 Volumen kann einen Auftrieb von 1 Tonne erzeugen!)

Stempel und Unterschrift der ausführenden Fachfirma und/oder des beauftragen Ingenieurs

Datum:	    	 Stempel und Unterschrift der Fachfirma/Fachperson:
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Erklärung:
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die getroffenen Massnahmen (bestehende Anlagen) bzw. die geplanten Massnahmen 
(Neuanlagen) die Lageranlage vor Schäden bei einem Hochwasserereignis schützen. Ich sorge dafür, dass die Massnahmen �
regelmässig kontrolliert und gewartet werden. Nur so können sie bei einem Hochwasserereignis ihre Aufgabe einwandfrei wahr-
nehmen.

Datum:	    	 Unterschrift Inhaber/Betreiber Lageranlage:

	 	   

Für Massnahmen der 1.Priorität genügt die Unterschrift Inhaber/Betreiber. Für weitere 
Massnahmen ist zusätzlich die Unterschrift einer Fachfirma zwingend.

Bemerkungen

  

Wem müssen Sie den Hochwasserschutz-Nachweis einreichen?
		  Bestehende Anlagen	 Neue Anlagen

Gelbe Gefahrenzone	 Kein HWS-N erforderlich	 zuhanden AWEL*
			   (HWS-N nur erforderlich bei erdverlegten Anlagen 
			   und Lageranlagen bei Industrie und Gewerbe)

Blaue Gefahrenzone	 zuhanden Ihrer Gemeinde	 zuhanden AWEL*

Rote Gefahrenzone	zuhanden AWEL*	 Lageranlagen nicht erlaubt		

Sonderobjekte	 Öffentliche Tankstellen	 zuhanden AWEL*	 zuhanden AWEL*

	 Grosstankanlagen 	 zuhanden AWEL*	 zuhanden AWEL* 
	 (> 250‘000 l)		  (Lageranlagen nur in gelb-weisser Zone erlaubt)

	 Störfallbetriebe	 zuhanden AWEL	 zuhanden AWEL 
			   (Lageranlagen nur in gelb-weisser und 
			   gelber Zone erlaubt)

* Anlagen in der Stadt Zürich müssen dem UGZ eingereicht werden (Ausnahme: Störfallbetriebe)

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Sektion Tankanlagen, Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich
Stadt Zürich, Umwelt- und Gesundheitsschutz (UGZ), Walchestrasse 31, Postfach 3251, 8021 Zürich


